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Ausschuss für Inneres, Justiz und Sicherheit

Ausschussvorsitz: Charlotte Suckow (Halle), Peter Hütte (Potsdam)

Wie kann die EU unter Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte effizienter gegen die internationale Kriminalität vorgehen?

Das Modell Europa Parlament,

A) beunruhigt von dem Problem der zunehmenden Verbreitung und Präsenz organisierter Kriminalität,

B) Anstoß nehmend am Fehlen einer gemeinsamen europäischen Verfahrensrechtslage,

C) betonend, dass Konflikte und Widersprüche zwischen EU-und Ländergesetzen auftreten,

D) Anstoß nehmend an den EU-weiten Defiziten hinsichtlich des Informations- und Datenaustausches,

E) angesichts der Tatsache, dass der Datenschutz durch uneingeschränkte Informationssammlung und Datenaustausch gefährdet werden kann,

F) besorgt darüber, dass ein Konflikt zwischen der allgemeinen Sicherheit und dem persönlichen Datenschutz besteht,

G) alarmiert von dem immer noch präsenten Problem des Menschenhandels und der modernen Sklaverei,

H) tief besorgt darüber, dass das organisierte Verbrechen durch die fehlende Einforderung von Banknutzerinformationen in verschiedenen EU- Mitgliedsländern begünstigt wird,

I) beobachtend, dass der Schengenraum Verbrechen erleichtert,

J) im Bewusstsein der oftmals unzureichenden Exekutivbefugnisse einzelner Behörden und Einsatzkräfte 
,

K) die Weiterentwicklung von CEPOL begrüßend,

L) die Tatsache betrachtend, dass die zunehmende internationale Cyberkriminalität von der aktuellen Gesetzeslage im Ausmaß und in der Entwicklung noch nicht ausreichend erfasst wird,

M) überzeugt, dass auch Präventionsarbeit für die Bekämpfung des internationalen, organisierten Verbrechens unabdingbar ist,

1. fordert strengere Kontrollen bei der Immigration und stichprobenartige Grenzkontrollen innerhalb der EU;

2. empfiehlt ein einheitliches Verfahrensrecht auf europäischer Ebene;

3. begrüßt eine Einschließung sämtlicher Staaten auf internationaler Ebene in das in OC2 genannte Verfahrensrecht;

4. übergibt dem Gerichtshof der Europäischen Union die Aufgabe der finalen Entscheidungsgewalt in datenschutzbedingten Präzedenzfällen;

5. empfiehlt Sicherung einheitlicher Grundsätze der Verfahrensrechtslage durch bessere Absprachen zwischen den Mitgliedsstaaten;

6. schlägt vor, eine das einheitliche Gerichtsverfahren betreffende Richtlinie zu schaffen, deren 


            a) Annahme für Mitgliedsländer optional,

       b) Befolgung dann jedoch verpflichtend

           ist;

7. gründet die Kommission DODATNI mit der Aufgabe der Ausarbeitung einer länderberücksichtigenden Grundlage für ein gemeinsames Verfahrensrecht;

8. plädiert für eine bessere Abgleichung der die organisierte Kriminalität betreffenden Gesetze;

9. fordert den Ausbau einheitlicher Strafen für Verbrechen innerhalb der EU;

10. begrüßt die Vernetzung von Europol und nationaler Polizei durch Europol- schulungszentren und -einheiten innerhalb der nationalen Polizei;

11. beschließt feierlich die Gründung des „Ausschusses für nationale Sicherheit – ANN“;

12. fordert die Ausräumung von Beschneidungen der Bürgerrechte einzelner Mitgliedsstaaten durch bestehende Richtlinien bezüglich der Vorratsdatenspeicherung durch die Sonderkommission ANN;

13. drängt zur Verbesserung der sozialen Struktur innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten;

14. beauftragt Europol mit der Einrichtung einer Abteilung für Sicherung der Grenzen innerhalb des Schengenraums unter Berücksichtigung des Schengener Abkommens;

15. beruft den Ausschuss für Finanzfragen (AFF), für ein einheitliches System über anzugebende  Banknutzerinformationen ein;

16.  hält eine Verstärkung der Kontrollen an den EU- Außengrenzen für notwendig;

17. gründet den Subventionsfonds zur „Förderung der Ausbildung neuer Fachkräfte und Erforschung neuer Technologien zur Verbrechensbekämpfung“ für CEPOL;

18. übergibt die Problemstellung aus IC L dem Ausschuss 1 für Verbraucherschutz;

19. ruft den Ausschuss 4 für Soziales und Bildung zur Mitbearbeitung des in IC M genannten Problems auf;

20. bestätigt die Subventionierung von Zeugenschutzprogrammen;

21. sichert Ländern mit hoher Rate an organisiertem Verbrechen besondere Unterstützung durch Europol zu;

22. fordert die Mitgliedsstaaten auf, bei der Bekämpfung von organisierten Verbrechen, die Menschen- und Bürgerrechte zu achten und bei Verletzung härtere Sanktionen zu erteilen;


23. fordert das Präsidium auf, die Resolution an das Europäische Parlament, die Kommission und den Ministerrat weiterzuleiten.

12. Modell Europa Parlament Deutschland
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